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Eine Arealentwicklung Guterbahnhof ohne Autobahnanschluss; Postulatsbericht

Antrag

Wir beantragen lhnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Postulat «Autobahnanschluss Giiterbahnhof: Ubungsabbruch statt Millionen fir Planungsleiche
verschleudern» wird als erledigt abgeschrieben.

Am 8. November 2022 hat das Stadtparlament das Postulat «Autobahnanschluss Giterbahnhof:
Ubungsabbruch statt Millionen fiir Planungsleiche verschleudern» mit folgendem Wortlaut erheblich
erklart:

«Die Unterzeichnenden fordern vom Stadtrat, dass er sich beim Bund und dem Kanton gegen den
Bau des Autobahnanschlusses Guterbahnhof ausspricht und in einem Bericht aufzeigt, wie er die Are-
alentwicklung im Guterbahnhof ohne Autobahnanschluss in Angriff nehmen mdchtex».

1 Ausganglage

Die 1987 in Betrieb genommene Nationalstrasse N1, heute Autobahn A1, fihrt im Raum St.Gallen in
Ost-West-Richtung durch das Siedlungsgebiet der Stadt St.Gallen. Sie weist auf diesem rund neun
Kilometer langen Abschnitt zwei resp. ortlich drei Spuren pro Richtung auf und ist tber vier Vollan-
schlisse mit dem kantonalen und kommunalen Strassennetz verbunden. In den verkehrlichen Spit-
zenstunden ist die A1 im Raum St.Gallen Uiberlastet.® Als besonders problematisch werden der Auto-
bahnabschnitt zwischen den Anschliissen Kreuzbleiche und Neudorf sowie der Schorentunnel
beurteilt. Aktuelle Verkehrsprognosen gehen mittel- und langfristig von einem deutlichen Mobilitéts-
wachstum fur die Stadt und die Region St.Gallen aus. Gemass diesen Verkehrsmodellprognosen wird
kunftig eine erhebliche Uberlastung der A1 und in der Folge auch des kantonalen und kommunalen
Strassennetzes in der Stadt St.Gallen erwartet. Dies fiihrt zu einem bedeutenden Engpass auf der Au-
tobahn und auf dem Verkehrsnetz der Region St.Gallen.

! Siehe bereits die bundesrétliche «Botschaft zum Bundesbeschluss tiber die Freigabe der Mittel fiir die zweite Periode des Pro-

gramms zur Beseitigung von Engpéssen im Nationalstrassennetz» vom 26. Februar 2014, S. 2499.



Zur Behebung der verkehrlichen Uberbelastung auf der A1 im Raum St.Gallen hat das Bundesamt fiir
Strassen (ASTRA) zusammen mit den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, der Ge-
meinde Teufen und der Stadt St.Gallen neben dem Bau einer dritten Réhre Rosenberg auch den Bau
einer Teilspange mit einem Zubringer Guterbahnhof? vorgesehen. Der Bundesrat hat die Projekte im
Raum St.Gallen zusammen mit finf weiteren Projekten in der Schweiz in die Vorlage zum Ausbau-
schritt 2023 fir die Nationalstrassen (STEP) aufgenommen. Im September 2023 haben die Eidgends-
sischen Réate der Vorlage zugestimmt. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen. Am

24. November 2024 haben die Schweizer Stimmberechtigten den Bundesbeschluss Uber den Ausbau-
schritt 2023 fir die Nationalstrassen mit 52,70 % abgelehnt. Die Stimmberechtigten der Stadt St.Gal-
len haben sich mit 55,02 % gegen die Vorlage ausgesprochen, wéahrend die Stimmberechtigten des
Kantons St.Gallen die Vorlage mit 54.25 % insgesamt gutgeheissen haben.

2 Engpassbeseitigung

Mit der Ablehnung des Ausbauschritts 2023 ist das Projekt fur die 3. Réhre des Rosenbergtunnels in-
klusive Zubringer zum Guterbahnhof nicht mehr umsetzungsfahig. Die Stadt St.Gallen wird das wei-
tere Vorgehen zusammen mit den Projektbeteiligten (Bund, Kantone St.Gallen und Appenzell Ausser-
rhoden, Gemeinde Teufen) in den kommenden Monaten beraten. Es ist unbestritten, dass Lésungen
fur das prognostizierte Verkehrswachstum und fir die Zeit der Sanierungsarbeiten der bestehenden
Autobahntunnels durch den Rosenberg notwendig sind.

3 Entwicklung Guterbahnhofareal

Das Giterbahnhofareal weist ein grosses Potential fur die Innenentwicklung auf und ist aufgrund sei-
ner Nahe zur Innenstadt und zum Bahnhof St.Gallen ein hochwertiges Entwicklungsareal. Als Grund-
lage fir die weiteren Planungsschritte wurde deshalb mit einer Testplanung untersucht und aufge-
zeigt, wie das Giterbahnhofareal mit dem Zubringer als hochwertige Entwicklungsreserve entwickelt
und erschlossen werden kann. Diese Testplanung des Kantons St.Gallen und der Stadt St.Gallen
zeigt, wie das Giterbahnhofareal im Jahr 2040 aussehen und fiir Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur
und Freizeit genutzt werden kénnte. Auf Basis der Testplanung wurden die Linienfiihrung und der An-
schluss des Zubringers und damit zusammenhéangend die entsprechende Siedlungsentwicklung eror-
tert. Die Erkenntnisse aus der Testplanung wurden in einem Syntheseplan festgehalten.®

Die weitere Planung fiir eine bauliche Entwicklung des Areals sollte urspriinglich nach den notwendi-
gen (kantonalen und kommunalen) Volksentscheiden zur Verkehrsinfrastruktur erfolgen. Mit der Ab-
lehnung dieser Verkehrsinfrastruktur am 24. November 2024 ist das weitere Vorgehen offen. Die Stadt
St.Gallen wird dieses zusammen mit den Grundeigentiimerinnen Kanton St.Gallen, SBB und Appen-
zeller Bahnen in den kommenden Monaten beraten.

Der Stadtrat beantragt, das Postulat «Autobahnanschluss Giiterbahnhof: Ubungsabbruch statt Millio-
nen fir Planungsleiche verschleudern» als erledigt abzuschreiben.

2 Zubringer Guterbahnhof, Engpassbeseitigung (www.zubringer-gueterbahnhof.ch).

8 Zubringer Giiterbahnhof, Testplanung (www.zubringer-gueterbahnhof.ch).
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https://stadtsg.sharepoint.com/sites/6100063/Freigegebene%20Dokumente/Autobahn%20A1%20Teilspange%20Generelles%20Proj%2018.137%20VT/Daten/Beschlüsse/www.zubringer-gueterbahnhof.ch
https://stadtsg.sharepoint.com/sites/6100063/Freigegebene%20Dokumente/Autobahn%20A1%20Teilspange%20Generelles%20Proj%2018.137%20VT/Daten/Beschlüsse/www.zubringer-gueterbahnhof.ch

Die Stadtprasidentin:
Maria Pappa

Der Stadtschreiber-Stellvertreter:
Dario Schénenberger

Beilage:
= Postulat vom 23. August 2022
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